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§331 StGB ist eigentlich so unklar nicht:

Zitat

Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen
Dritten fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Der Fachleiter macht sich strafbar. Der Ehemann der seiner Ehefrau etwas schenkt,
selbstverständlich nicht.
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